Havelland Verlag &2

Allgemeine Geschaftsbedingungen
fiir das Falkenseer Stadt-Journal
in der Fassung vom 1. September 2009

1.) “Anzeigenauftrag” oder “Auftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen
Geschéftsbedingungen ist das Angebot eines Werbetreibenden oder sonstigen Auftraggebers
(nachfolgend als “Auftraggeber” bezeichnet) gegentiber dem Verlag Gber die Verdffentlichung
einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel (nachfolgend insgesamt als
“Anzeigen” bezeichnet) im Falkenseer Stadt-Journal oder anderen Druckwerken des Verlages.
Ein solches Angebot kann seitens des Verlages durch Abdruck der Anzeige (bei mehreren
Anzeigen der ersten Anzeige) oder durch Bestatigung in Textform angenommen werden. Bei
mehrfacher Anzeigenschaltung ist der Auftraggeber verpflichtet, der Anzahl der Schaltungen
nach zu kommen, er kann dabei die zeitliche Reihen- uns Abfolge bestimmen. In der Regel gilt
bei mehrfacher Schaltung eine Laufzeit von zwdlf Monaten (ab 1. Erscheinungsdatum), soweit
nicht anders mit dem Verlag vereinbart.

2.) Sofern der Verlag Auftrage Uber Dritte vermarktet, handeln diese Dritten als Vertreter des
Verlages und auf dessen Rechnung.

3.) Sollen Anzeigen nur zu bestimmten Erscheinungsterminen oder an bestimmten Platzen
des Druckwerkes verdffentlicht werden, so bedarf es hierfir einer gesonderten Vereinbarung
mit dem Verlag. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass
dies der ausdricklichen Vereinbarung bedarf. Ein Ausschluss von Konkurrenzanzeigen kann
grundsatzlich nicht zugesagt werden.

4.) Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als
solche vom Verlag mit dem Wort “Anzeige” deutlich kenntlich gemacht.

5.) Der Verlag behélt sich vor, einzelne Anzeigen abzulehnen, insbesondere wenn deren Inhalt
gegen Gesetze oder behdérdliche Bestimmungen verstéBt oder deren Veréffentlichung wegen
des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form die Interessen des
Verlages verletzt. Werbemittel, die Werbung Dritter oder fur Dritte enthalten
(Verbundwerbung), bedurfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Verlages. Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem
Auftraggeber unverziglich mitgeteilt.

6.) Fur die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter
Druckunterlagen oder anderer Werbemittel ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sind
etwaige Méngel bei den Druckunterlagen des Auftraggebers nicht sofort erkennbar, so hat der
Auftraggeber bei ungeniigendem Abdruck keine Anspriiche. Das Gleiche gilt bei Fehlern in
wiederholt erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der
nachstfolgenden Anzeige auf den Fehler hinweist. Kosten des Verlages fir vom Auftraggeber
gewiinschte oder zu vertretende Anderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu
tragen. Bei schwierigen Satzarbeiten, die einen héheren als den Ublichen Aufwand erfordern,
behalt sich der Verlag vor, diese dem tatséchlichen Aufwand entsprechend in Rechnung zu
stellen. Fiir die Ubermittlung von digitalen Druckunterlagen gilt die Ziffer 7.
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7.) Der Aufraggeber hat die entsprechenden Anzeigenvorlagen ordnungsgemass,
insbesondere dem Format und den technischen Vorgaben des Verlages zur Erstellung und
Ubermittlung von Druckunterlagen entsprechend rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern.
Er hat sich dabei nach der in der jeweiligen Preisliste enthaltenen Vorgabe zur “Ubertragung
von Druckunterlagen” und den aktuellen Richtlinien fir die Auftragsabwicklung bei Anlieferung
von Druckunterlagen als digitalisierte Daten zu richten. Unerwiinschte Druckresultate, die sich
auf eine Abweichung des Kunden von den Empfehlungen des Verlages zurlckfihren lassen,
filhren zu keinem Preisminderungsanspruch. Der Kunde hat vor einer digitalen Ubermittlung
von Druckunterlagen dafiir Sorge zu tragen, dass die Ubermittelten Dateien frei von
Computerviren sind. Entdeckt der Verlag auf einer ihm tbermittelten Datei Computerviren,
wird diese Datei gel6scht, ohne dass der Kunde hieraus Anspriiche geltend machen kdnnte.
Der Verlag behélt sich vor, den Kunden auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen, wenn
ihnen durch solche durch den Kunden infiltrierte Computerviren Schaden entstanden sind.
Digital ibermittelte Druckvorlagen fur Farbanzeigen kénnen nur mit einem auf Papier
gelieferten Farb-Proof zuverléssig verarbeitet werden. Ohne Farb-Proof sind
Farbabweichungen unvermeidbar; sie 16sen keinen Preisminderungsanspruch aus.
Unabhéngig von den digitalen Druckunterlagen ist eine schriftliche Auftragserteilung mit
Motivkennzeichnung erforderlich. Die Anlieferung der Druckunterlagen allein bedeutet keine
Auftragserteilung.

8.) Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber
zurlickgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet einen Monat nach
der erstmaligen Veréffentlichung der Anzeige oder des anderen Werbemittels. Eine dariber
hinausgehende Aufbewahrung liegt im Ermessen des Verlages.

9.) Entspricht die Verdéffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten
Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder
eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveréffentlichung, aber nur in dem Ausmalf3, in
dem der Zweck der Anzeige beeintrachtigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine
Ersatzanzeige bzw. Ersatzveréffentlichung zu verweigern, wenn diese einen Aufwand
erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhéltnisses und der Gebote von Treu
und Glauben in einem groben Missverhaltnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers
steht, oder diese fur den Verlag nur mit unverhaltnismaBigen Kosten mdglich wére. Lasst der
Verlag eine ihm fur die Ersatzanzeige oder die Verdéffentlichung des anderen Werbemittels
gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige / Ersatzveréffentlichung
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder
Ruckgéngigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen Mangeln der Anzeige oder der
Veréffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rickgdngigmachung des Auftrages
ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mé&ngeln missen binnen eines
Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn geltend gemacht werden. Der Verlag haftet fur
samtliche Schéden, gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter
Handlung, nach MaBBgabe der folgenden Bestimmungen: Bei grober Fahrlassigkeit beschrankt
sich die Haftung gegenuber Unternehmern auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren
Schadens; diese Beschrankung gilt nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder
leitende Angestellte des Verlages verursacht wurde. Bei einfacher Fahrlassigkeit haftet der
Verlag gegenuber Unternehmern und Verbrauchern nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht
verletzt wurde. In solchen Féllen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden
beschrankt. Bei Anspriichen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von
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Leben, Kérper oder Gesundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften.
Reklamationen missen — auBBer bei nicht offensichtlichen Méangeln — innerhalb von zwei
Wochen nach Veréffentlichung geltend gemacht werden. Alle gegen den Verlag gerichteten
Ansprlche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjahren in einem Jahr ab dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn, sofern sie nicht auf vorséatzlichem oder grob fahrlassigem Verhalten
beruhen oder es sich um eine Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit handelt; in
solchen Fallen richtet sich die Verjahrungsfrist nach den gesetzlichen Vorschriften.

10.) Probeabzlige werden nur auf ausdricklichen Wunsch geliefert. Der Probeabzug wird an
eine vom Auftraggeber angegebene Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse geschickt;
der Auftraggeber ist fur die Funktionsfahigkeit des Empfangsgerétes verantwortlich. Der
Auftraggeber tragt die Verantwortung fur die Richtigkeit der zurlickgesandten Probeabziige.
Der Verlag bertcksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder
innerhalb der bei der Ubersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11.) Sind keine besonderen GréBenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige
Ubliche, tats&chliche Abdruckhdhe der Berechnung zugrunde gelegt.

12.) Die Rechnung ist innerhalb der auf der Rechnung ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern
nicht im einzelnen Fall schriftlich eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist.
Der Auftraggeber kann gegen Anspriiche des Verlages nur mit einer unbestrittenen oder
rechtskraftig festgestellten Forderung aufrechnen. Sofern der Auftraggeber Unternehmer ist,
ist er zur Ausubung eines Zurlickbehaltungsrechtes nur befugt, sofern der Gegenanspruch
unbestritten oder rechtskréftig festgestellt ist und auf demselben Vertragsverhéaltnis beruht.

13.) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden zusatzlich zu den gesetzlichen Verzugszinsen
angemessene Mahngebulhren erhoben. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere
Ausfuihrung des laufenden Anzeigenauftrages oder Abschlusses bis zur Bezahlung
zurlckstellen und fur die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen
begrindeter Zweifel an der Zahlungsfahigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt,
auch wéahrend der Laufzeit mehrer Anzeigen das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne
Rucksicht auf ein urspringlich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages
zum Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbetréage
abhéangig zu machen.

14.) Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg; der Verlag behalt sich vor, hierflr
eine gesonderte Vergutung zu verlangen. Je nach Art und Umfang der Anzeige werden
Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollstdndige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg
nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des
Verlages Uber die Veréffentlichung und Verbreitung der Anzeige. Fur Wort- bzw.
Kleinanzeigen kénnen keine Belege geliefert werden.

15.) Aus einer Auflagenminderung kann kein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet
werden, es sei denn, der Anspruch auf Minderung wurde dem Auftraggeber bei
Auftragsbestéatigung zugesichert.
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16.) Erflllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschéftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen
Personen des 6ffentlichen Rechts oder bei 6ffentlich-rechtlichen Sondervermdégen ist bei
Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Bei Nichtkaufleuten bestimmt sich der
Gerichtsstand nach den gesetzlichen Vorschriften. Es gilt deutsches Recht.

17.) Die Preise fur die Schaltung von Anzeigen ergeben sich aus der Preisliste fir den
jeweiligen Titel. Zusétzliche in der Preisliste enthaltene Geschéftsbedingungen gelten
ergénzend zu diesen Allgemeinen Geschéaftsbedingungen. Abweichungen von den in der
Preisliste angegebenen Preisen sind im Rahmen einzelvertraglicher Absprachen méglich. Der
Verlag verteilt Beilagen mit geschéaftstblicher Sorgfalt.

18.) Bei Anderungen der Preisliste treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden
Anzeigenauftragen und Abschlissen sofort in Kraft. Dies gilt gegentber Verbrauchern nicht
bei Auftragen, die innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss abgewickelt werden
sollen.

19.) Der Auftraggeber gewéhrleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige und, im Falle der
Anzeigenerstellung durch den Verlag, alle zur Erstellung der Anzeige erforderlichen Rechte
besitzt. Der Auftraggeber tragt allein die Verantwortung fir den Inhalt und die rechtliche
Zulassigkeit der fur die Insertion zur Verfigung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der
zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag von allen Anspruchen Dritter frei, die wegen der
Verletzung Rechte Dritter und/oder von gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Ferner wird
der Verlag von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber
ist verpflichtet, den Verlag mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung
gegenuber Dritten zu unterstitzen. Der Auftraggeber Ubertragt dem Verlag die fur die
Erstellung und die Nutzung der Werbung in Print- und Online-Medien aller Art, einschlie3lich
Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte,
insbesondere das Recht zur Vervielfaltigung, Verbreitung, Ubertragung, Sendung, éffentlichen
Zuganglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und
inhaltlich in dem far die Durchfihrung des Auftrages notwendigen Umfang. Vorgenannte
Rechte werden in allen Fallen 6rtlich unbegrenzt tGbertragen.

20. Bei Betriebsstérungen oder in Féllen héherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme,
Verkehrsstérungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen — sowohl
im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erflllung
seiner Verbindlichkeiten bedient — hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der
verdffentlichten Anzeigen,
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Zusétzliche Geschéftsbedingungen des Verlages

a) Die Mittlervergutung (AE) betragt grundsétzlich 15% vom Rechnungsnetto. Voraussetzung
fur die Gewéhrung einer Mittlervergitung ist die Vorlage eines Handelsregisterauszuges bzw.
die Kopie einer Gewerbeanmeldung mit Nachweis der Mittlertatigkeit sowie die Erteilung einer
Bankeinzugserméchtigung, wenn sie von Seiten des Verlages erwiinscht wird. Mittlergebihren
werden ausschlieBlich auf einen schriftlichen Vermittlungsauftrag und nach Veréffentlichung
der vermittelten Anzeige gewahrt.

b) Bei Abbestellung von Anzeigen nach Anzeigenschluss stellt der Verlag die entstandenen
Satzkosten in Rechnung.

c) Im Rahmen der Geschéftsbedingungen bekannt gewordene Daten werden mit Hilfe der
EDV bearbeitet und gespeichert. Die Daten werden zu keinen anderen Zwecken als zu den
Vertragszwecken verwendet.

d) Bei fernmiindlich aufgegebenen Anzeigen oder Anderungen von Anzeigen tibernimmt der
Verlag keine Haftung fiir die Richtigkeit der telefonischen Ubertragung des Anzeigentextes/
der Anzeigenhalte. Der Verlag wendet bei der Entgegennahme und Prifung der Anzeigentexte
die geschéftsubliche Sorgfalt an.

e) Fur unverlangt eingesandte Manuskripte, Bilder oder ahnliche Druckunterlagen Gbernimmt
der Verlag keine Veréffentlichungsgarantie.



	Allgemeine Geschäftsbedingungen 

